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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AVG §52;

BBG 1990 §40 Abs1;

BBG 1990 §42 Abs1;

BBG 1990 §45 Abs1;

BBG 1990 §45 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. AVG § 52 heute

2. AVG § 52 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2025

3. AVG § 52 gültig von 01.01.2002 bis 27.11.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 52 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 52 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Die Behörde hat bei der Beurteilung der Frage der Zumutbarkeit der Benützung ö;entlicher Verkehrsmittel, den

Ausführungen der Sachverständigen folgend, nur darauf abgestellt, dass eine bestimmte Gehstrecke wie auch das Ein-

und Aussteigen in ö;entliche Verkehrsmittel für den Beschwerdeführer "bewältigbar" sei, ohne dabei zu klären, mit

welchen Auswirkungen, insbesondere mit welchen Schmerzen dies beim Beschwerdeführer verbunden ist (vgl. zur

rechtlichen Bedeutung der Art und des Ausmaßes von Schmerzen im Zusammenhang mit der Benützung ö;entlicher

Verkehrsmittel auch das E vom 20. Oktober 2011, 2009/11/0032). Es genügt nicht, in den ärztlichen

Sachverständigengutachten bloß die dauernde Gesundheitsschädigung darzustellen, vielmehr hätten in den

Gutachten die Auswirkungen der Gesundheitsschädigungen des Beschwerdeführers auf die Benützung ö;entlicher
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Verkehrsmittel in nachvollziehbarer Weise aufgezeigt werden müssen. Anschließend hätte sich die Behörde mit der

Rechtsfrage auseinander setzen müssen, ob die festgestellten Auswirkungen der Gesundheitsschädigungen beim

Benützen öffentlicher Verkehrsmittel "zumutbar" sind.Die Behörde hat bei der Beurteilung der Frage der Zumutbarkeit

der Benützung ö;entlicher Verkehrsmittel, den Ausführungen der Sachverständigen folgend, nur darauf abgestellt,

dass eine bestimmte Gehstrecke wie auch das Ein- und Aussteigen in ö;entliche Verkehrsmittel für den

Beschwerdeführer "bewältigbar" sei, ohne dabei zu klären, mit welchen Auswirkungen, insbesondere mit welchen

Schmerzen dies beim Beschwerdeführer verbunden ist vergleiche zur rechtlichen Bedeutung der Art und des

Ausmaßes von Schmerzen im Zusammenhang mit der Benützung ö;entlicher Verkehrsmittel auch das E vom 20.

Oktober 2011, 2009/11/0032). Es genügt nicht, in den ärztlichen Sachverständigengutachten bloß die dauernde

Gesundheitsschädigung darzustellen, vielmehr hätten in den Gutachten die Auswirkungen der

Gesundheitsschädigungen des Beschwerdeführers auf die Benützung ö;entlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer

Weise aufgezeigt werden müssen. Anschließend hätte sich die Behörde mit der Rechtsfrage auseinander setzen

müssen, ob die festgestellten Auswirkungen der Gesundheitsschädigungen beim Benützen ö;entlicher Verkehrsmittel

"zumutbar" sind.
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